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des Datenteilens wird oft auf die fehlende Abgeltung 
der Praktiken, die nötig sind, um Daten teilbar zu ma-
chen, sowie die potenziellen Nachteile des Datentei- 
lens zurückgeführt. Solange Forschende abseits der in-
trinsischen Motivation keine reellen Vorteile aus der 
(Mehr-)Arbeit ziehen und zudem (echte oder imagi
nierte) Nachteile befürchten, können sich Data Sharing 
und damit verbundene Praktiken nicht durchsetzen.

Neben den genannten Vorteilen des Datenteilens und  
den zugrundeliegenden Forschungsdatenmanagement-
praktiken kommt noch ein weiterer positiver Aspekt 
hinzu, der in den Diskussionen zum Thema jedoch sel- 
tener explizit zur Sprache kommt. So können sich 
FDM-Praktiken positiv auf die wissenschaftliche Inte-
grität auswirken und zwar in vielerlei Hinsicht: FDM 
kann ein Werkzeug sein, um fragwürdige Forschungs-
praktiken einzudämmen, aber auch potenzielle Kon-
flikte im Bereich der guten wissenschaftlichen Praxis 
(GWP) zu mildern oder gar vorzubeugen. Einen Schritt 
weitergedacht, kann gutes FDM auch helfen, größere 
Probleme in der Wissenschaft anzugehen. So vermag es 
eine Antwort in den Anstrengungen gegen universitären 
Machtmissbrauch zu sein. Der durch FDM fokussierte 
Blick auf Datenpraktiken kann außerdem dazu beitra-
gen, unethisches Verhalten in der Wissenschaft zu pro-
blematisieren. Wie genau FDM sich positiv in diesen 
Bereich auf die GWP auswirkt, soll im Folgenden näher 
beleuchtet werden.

W ährend Publikationen weiterhin als Haupt-
währung in der Wissenschaft gelten, be-
kommen Daten als Forschungsprodukte 

zunehmend die Aufmerksamkeit, die ihnen gebührt. 
Das Forschungsdatenmanagement (FDM) wirft dabei 
einen Blick auf die Praktiken, die nötig sind, um Da-
ten für eine potenzielle Nachnutzung oder die Nach-
vollziehbarkeit von Ergebnissen aufzubereiten. Schon 
länger gilt das Ideal, dass einmal erhobene Forschungs-
daten mit anderen Forschenden geteilt werden sollten – 
solange keine Datenschutzauflagen oder andere Gründe 
dagegensprechen. Die Vorteile des Datenteilens werden 
dabei stets betont: Es ermöglicht die Reproduktion von 
Studien, neue Forschung aus anderer Perspektive oder 
mit anderer Methodik, die Kombinationen mehrerer 
Datensets. Im Umkehrschluss vermeidet es den erneu-
ten Einsatz von Ressourcen – Geld, Zeit oder das Le-
ben von Versuchstieren –, um Forschungsdaten erneut 
zu erheben. Hinzu kommt, dass einige Forschungsdaten 
einzigartig sind und somit nicht neu erhoben werden 
können. Den vielen Vorteilen des Datenteilens steht die 
geringe Zahl der tatsächlich Praktizierenden gegenüber. 
In Studien wird immer wieder aufgezeigt, dass Selbst-
verpflichtungen wie »data available on request« nicht 
nachhaltig wirken.1 Des Weiteren sind Datensets, die 
geteilt werden, nicht immer so aufbereitet, dass sie von 
anderen Forschenden wirklich genutzt werden kön-
nen. Die Diskrepanz zwischen Ideal und Wirklichkeit 

Research data management is becoming an increasingly  
established activity within the academic community. It is often 
pointed out how it can serve to render research data accessible 
and re-usable. This article elaborates on the positive impact  
which research data management can have on good research 
practice (GRP). It explains how research data management  
practices have a preventive effect, pointing to various forms  
of research misconduct as well as frequent sources of GRP  
conflict in handling data. Finally, the article explores potentially 
problematic areas of research ethics. Ensuring research integrity 
can thus represent a further driver of good data practice within 
the research data lifecycle.

Forschungsdatenmanagement etabliert sich zunehmend im  
Wissenschaftsbetrieb. Dabei wird oft betont, wie es dabei  
helfen kann, Forschungsdaten zugänglich und nachnutzbar zu 
machen. In diesem Artikel wird herausgearbeitet, inwiefern  
sich Forschungsdatenmanagement positiv auf die gute wissen-
schaftliche Praxis (GWP) auswirkt. Mit Blick auf verschiedene  
Formen des wissenschaftlichen Fehlverhaltens sowie häufige 
GWP-Konflikte im Umgang mit Daten wird aufgezeigt, dass  
Praktiken des Forschungsdatenmanagements hier präventiv  
wirken. Abschließend wird auch das Potenzial forschungsethi- 
scher Fragen adressiert. Die Sicherstellung von wissenschaft- 
licher Integrität kann damit ein weiterer Treiber zur Etablierung  
von guten Datenpraktiken entlang des Forschungsdatenle- 
benszyklus sein.
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Oft wird in Bezug auf wissenschaftliches Fehlver-
halten eine Unterscheidung in schwerwiegendes Fehl-
verhalten und fragwürdige Forschungspraktiken (im 
Englischen oft unter dem Kürzel QRP für questio­
nable research practices bekannt) vorgenommen.3 Als 
schwerwiegendes Fehlverhalten in Bezug auf Daten 
gilt nach dem DFG-Verfahrensleitfaden das Erfinden 
von Daten, das Fälschen von Daten und die Beseiti- 
gung von Primärdaten.4 Im internationalen Raum, der  
stark durch die anglo-amerikanische Forschung domi-
niert wird, hat sich das Kürzel FFP (fabrication, falsi­
fication, plagiarism) für schwerwiegendes Fehlverhalten 
durchgesetzt.5 Der Verfahrensleitfaden spezifiziert zu-
dem, dass sich aus aktiver Beteiligung oder auch schon 
Mitwissen oder grober Vernachlässigung der Aufsichts-
pflicht eine Mitverantwortung für schwerwiegendes 
Fehlverhalten ergeben kann. Ein Beispiel für Letzteres 
ist – nach aktuellem Wissensstand – der Fall um den 
ehemaligen Stanford Präsidenten Marc Tessier-Lavigne.  
Während der Untersuchungsbericht den bekannten 
Neurowissenschaftler von den Vorwürfen der Daten-
manipulation freisprach, kamen die Autor*innen zu 
dem Schluss, dass er bei fünf Papern, bei denen er Erst-
autor ist, für die Datenmanipulationen eines Mitarbei-
ters, die unter seiner Leitung geschah, mitverantwortlich 
wäre, da er nicht entschieden genug auf Bedenken, die 
gegenüber den Papern nach Veröffentlichung eingegan-
gen waren, reagierte.6 Zudem hätte er eine Arbeitsum-
gebung geschaffen, die eine ungewöhnlich hohe Anzahl 
von Fehlverhalten hervorgebracht hätte. In Konsequenz 
dankte Tessier-Lavigne als Präsident ab.

Im Bereich der GWP-Verstöße wird dem schwerwie-
genden Fehlverhalten oft die Kategorie der fragwürdi-
gen Forschungspraktiken entgegengesetzt. Diese beiden 
Verstöße lassen sich allerdings nicht sauber voneinander 
trennen. Vielmehr, so betonen Forschende im Bereich 
wissenschaftliche Integrität, sollte man beide Phäno
mene als Teile eines Spektrums sehen, in dem schwer-
wiegendes Fehlverhalten und wissenschaftliche Integri-
tät sich diametral an den äußeren Polen gegenüberstehen 
und fragwürdige Forschungspraktiken die Grauzone 
dazwischen markieren. Was die Sache erschwert, ist zu-
dem, dass sich die Einschätzungen, welche Praktiken 
unter den Begriff QRP fallen, unterscheiden.7 Auch die 
Konsequenzen der jeweiligen Praktiken können unter-
schiedlich (negativ) ins Gewicht fallen. QRP dient also 
als sinnvolle Kategorie, um eine Vielzahl nicht GWP-
konformer Praktiken zu klassifizieren und zu bewerten. 
Das sollte aber nicht über die inhärenten Differenzen in 
eben jener Kategorie hinwegtäuschen.

In Bezug auf Daten werden meist genau diese nicht 
GWP-konformen Praktiken unter den Begriff QRP 
subsumiert, bei denen Daten manipuliert werden, um 
eindeutigere Ergebnisse zu gewinnen. Dazu gehören un-
ter anderem cherry picking, p-hacking oder HARKing. 
Daten werden hier zwar nicht gefälscht, aber es wer-

Gute wissenschaftliche Praxis (GWP) und Fehlverhalten

In Deutschland sind die Regeln zur GWP im Ko-
dex »Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher 
Praxis« der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
festgelegt.2 In den Universitäten sind zudem in indivi-
duellen Satzungen zur guten wissenschaftlichen Praxis 
Regeln sowie Verfahren bei Fehlverhalten verabschiedet 
worden. GWP ist also zentral verankert und verbleibt 
doch häufig im Abstrakten. Forschenden ist generell 
wichtig und bekannt, dass sie sich wissenschaftlich inte-
ger verhalten sollen. Was dies genau für die tägliche For-
schungspraxis bedeutet, ist jedoch nicht immer für alle 
Fälle klar. Selbst ein Blick auf die Leitlinien im DFG-
Kodex zeigt, dass diese oft fachübergreifend angelegten 
Grundsätze im Spezifischen nicht immer eindeutig in 
der Umsetzung sind bzw. bei Forschenden auch häufig 
Fragen hinterlassen. Deswegen ist es wichtig, den Fokus 
auf die gelebte Forschungskultur in den einzelnen Fach-
disziplinen zu legen und stärker die konkrete Praxis zu 
betrachten. FDM umfasst entlang des Forschungsdaten-
lebenszyklus eine Vielzahl von Praktiken, die sich posi-
tiv auf die gute wissenschaftliche Praxis auswirken und 
sich deswegen auch teilweise im Kodex wiederfinden. 
Insbesondere die Leitlinien 10 (rechtliche und ethische 
Rahmenbedingungen, Nutzungsrechte), 12 (Dokumen-
tation), 13 (Herstellung von öffentlichen Zugang zu 
Forschungsergebnissen) und 17 (Archivierung) bringen 
Datenpraktiken in den Fokus der GWP. 

Ähnlich wie bei den Leitlinien des Kodex die Aufgabe 
darin besteht, sie an die jeweiligen gelebten Fachkultu-
ren anzupassen, ist es wichtig, sich bewusst zu machen, 
dass FDM-Praktiken für unterschiedliche Disziplinen 
anderen Herausforderungen und teilweise anderen An-
sprüchen genügen müssen. Hinzu kommt, dass FDM 
und die dazugehörigen Infrastrukturen in den Diszip-
linen unterschiedlich etabliert sind. Empfehlungen und 
best practices sind daher nicht immer übertragbar, und 
auch Infrastrukturen müssen für die Besonderheiten 
einzelner Disziplinen ausgelegt sein. So sehen sich For-
schende aus der Ethnologie oder der qualitativen Sozial-
wissenschaft im FDM mit anderen Hürden konfrontiert 
als beispielsweise Forschende aus der Physik. Ebenso 
macht die Fülle unterschiedlicher Forschungsdaten eine 
Differenzierung in den Praktiken und ihrer Umsetzung 
nötig. Auch wenn diese Differenzierung in diesem Ar-
tikel nicht immer dezidiert adressiert wird, schwingt sie 
als grundlegende Annahme immer mit. 

Verstöße gegen die GWP

Eingangs wurde festgehalten, dass FDM-Praktiken 
sich positiv auf die wissenschaftliche Integrität auswir-
ken. Dies bedeutet auch, dass sie vermögen, präventiv 
bei Verstößen gegen die GWP zu wirken. Eine Unter-
scheidung der verschiedenen Arten von GWP-Verstö-
ßen soll helfen, hier das genaue Potenzial zu identifi
zieren.
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Probleme, zum Beispiel bei der Berechnung von Prä
valenzen – wie sie im Artikel von Fiedler und Schwarz 
in Bezug auf das oft zitierte Paper von John et al. ange-
führt werden – sorgen dafür, dass das Bild zur Häufig-
keit von Fehlverhalten weiterhin unscharf bleibt.10 Auch 
erschwerende Einflüsse von außen können hinzukom-
men. So mussten Forschende um Gowri Gopalakrischna 
in ihrer großangelegten Studie an niederländischen Uni-
versitäten erfahren, dass einige Universitätsleitungen ak-
tiv die Versendung der Fragebögen an die eigenen Mit-
arbeitenden untersagten.11 Dies zeigt eindrücklich, dass 
das Thema ein gewisses Stigma mit sich bringt. Während 
der zentrale Gedanke nachvollziehbar ist, nicht mit wis-
senschaftlichem Fehlverhalten in Verbindung gebracht 
werden zu wollen, unterläuft er jedoch die Anstrengun-
gen, dieses Problem nachhaltig anzugehen. 

Schaut man sich die Ergebnisse dieser Studien an, sind 
sie sich zumindest in einem Punkt einig: QRPs kommen 
weitaus häufiger vor als schwerwiegendes Fehlverhal-
ten. Die Zahlen für Datenfälschung und -manipulation 
etwa bewegen sich in den Studien im niedrigen einstelli-
gen Prozentbereich. Bei QRPs zeichnet sich ein anderes 
Bild ab. Folgt man der Metastudie von Danielle Fanelli, 
kommt man auf Häufigkeiten von 2 % für schwerwie-
gendes Fehlverhalten und 33 % bei fragwürdigen For-
schungspraktiken, wenn Forschende nach ihrem eigenen 
Verhalten gefragt wurden; bei beobachtetem Fehlverhal-
ten wurden Werte von 14 % (FFP) und 72 % (QRP) er-
mittelt.12 In der Studie von Gopalakrishna et al. kamen 
die Forschenden auf Werte von 4,3 % und 4,2 % für das 
Fabrizieren bzw. Fälschen von Daten und 51,3 % für 
fragwürdige Forschungspraktiken (genauer Wortlaut: 
»51,3 % der Befragten gingen häufig mindestens einer 
der angegebenen fragwürdigen Forschungspraktiken 
nach«).13 John et al. gehen in ihrer Studie sogar so weit, 
zu behaupten, dass in der Psychologie einige QRPs 
möglicherweise die vorherrschende Norm darstellen.14 
So sehr man die Kategorie QRP kritisieren mag, wie es 
hier eingangs angedeutet wurde, verdeutlichen die Zah-
len einen Mangel an GWP-konformen Praktiken. Denn 
QRPs und schwerwiegendes Fehlverhalten mögen sich 
in ihrem Ausmaß unterscheiden, nicht jedoch in ihrer 
Eigenschaft, gegen die GWP zu verstoßen. Verstöße 
gegen die GWP bedingen – sofern sie nicht korrigier-
bar sind – den Einsatz von Sanktionen. Nicht weniger 
wichtig sind jedoch präventive Maßnahmen, um GWP-
Verstöße zu vermeiden. Wenn man davon ausgeht, dass 
QRPs häufig aus strukturellen Notwendigkeiten bzw. 
Inzentiven herrühren, kommt man zum Schluss, dass 
sich somit Verbesserungen im System und in den geleb-
ten Praktiken positiv auf die wissenschaftliche Integrität 
auswirken.15

Ähnlich sehen das auch Gopalakrishna et al., die  
in einer anderen Studie im Umkehrschluss sogenannte 
responsible research practices (RRP) untersuchten.16 Da- 
zu zählten die Autor*innen der Studie beispielsweise  

den beispielsweise einzelne Datenpunkte (strategisch) 
weggelassen oder Datensets selektiv neu ausgewertet. 
Wie problematisch diese Praktiken sind, lässt sich da-
bei nicht pauschal beantworten. Richtig ist jedoch, dass  
sie durchaus zur Verzerrung von Forschungsergebnissen 
führen. Im Resultat kann dies eine Reihe von negativen 
Auswirkungen mit sich bringen. Die Forschungslitera-
tur wird durch nicht robuste und oft auch nicht repli-
zierbare Studien aufgebläht. Wie schwerwiegend dieses 
Problem ist, zeigt seit einigen Jahren die Debatte zur 
Replikationskrise. Damit einhergehend kommt es zu ei-
ner Verschwendung von Forschungsgeldern (sowie von 
Tierleben und Zeit von Forschungsteilnehmer*innen). 
Dies ist insbesondere auch unter dem Aspekt, dass 
Wissenschaft zu großen Teilen aus öffentlichen Mitteln 
finanziert wird und somit der Allgemeinheit zugute-
kommen sollte, problematisch. In Zeiten, in denen das 
Vertrauen in die Wissenschaft zunehmend brüchiger 
wird – zumindest in Teilen der Gesellschaft – sollten die 
Konsequenzen fehlender guter wissenschaftlicher Praxis 
sehr ernst genommen werden. Auch ist der Einsatz von 
QRPs eng verwoben mit den Bewertungs- und Aner-
kennungsmetriken des wissenschaftlichen Systems. Oft 
dienen QRPs dazu, im Rennen um knappe Gelder und 
Stellen einen Vorsprung zu bekommen.8 Dies soll das 
Verhalten derjenigen Forschenden, die QRPs einsetzen, 
nicht entschuldigen, hilft aber zu analysieren, welche 
präventiven strukturellen Maßnahmen helfen könnten, 
die Prävalenz von QRPs einzudämmen.

Wie weit verbreitet QRPs in der Wissenschaft tat-
sächlich sind, ist dabei teils umstritten. Hinzu kommt, 
dass Studien, die das Vorkommen von Fehlverhalten 
in der Wissenschaft erheben wollen, oft vor metho-
dischen Problemen stehen. So sind Forschende, die 
nicht GWP-konform arbeiten, nicht immer bereit, da-
rüber zu sprechen. Teilweise sind sie sich aber auch 
gar nicht bewusst, dass sie sich in bestimmten Punk-
ten falsch verhalten. Insbesondere die amorphe Kate
gorie der QRPs zeigt hier ihre Tücken. Viele Studi-
en ähneln sich in ihrem Design: Forschende werden 
nach ihrem eigenen (Fehl-)Verhalten gefragt oder nach 
beobachtetem Fehlverhalten. Beide Ansätze bringen 
Vor- und Nachteile mit sich. Beim Angeben des eigenen 
Fehlverhaltens können Forschende dazu neigen – trotz 
Anonymisierung –, Falschaussagen zu machen oder zu-
mindest das eigene Fehlverhalten weniger kritisch zu se-
hen. In Studien dieser Art wird deshalb oft betont, dass 
die erhobenen Zahlen mutmaßlich ein zu konservatives 
Bild der Situation abgeben und nur das untere Ende des 
Spektrums abbilden.9 Werden Forschende über beob-
achtetes Fehlverhalten befragt – z. B. von Kolleg*innen 
oder anderen ihnen bekannten Wissenschaftler*innen –  
beugt dies zwar den eben geschilderten Problemen vor, 
kann aber dazu führen, dass über das Fehlverhalten  
einer Person mehrfach berichtet wird und damit die 
Zahlen verzerrt werden. Auch weitere methodische 
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fehlende Kenntnisse von GWP-Regeln und rechtlichen 
Rahmenbedingungen. Wie FDM-Praktiken mit diesen 
Arten von GWP-Konflikten zusammenhängen, ist we-
niger offensichtlich als in Bezug auf QRPs. Ein genaue-
rer Blick auf die verschiedenen Konfliktkonstellationen 
offenbart jedoch eine Reihe von Gemeinsamkeiten, bei 
denen FDM als Hebel angesetzt werden kann, um prä-
ventiv zu wirken oder um zumindest bei einer Vermitt-
lung im Konflikt dienlich zu sein.

Ein zentrales Problem in vielen an den Ombudsman 
für die Wissenschaft (OfdW) herangetragenen Konflik-
ten ist das Missverständnis bezüglich des Konzeptes 
des Dateneigentums. In den Beratungen und Vermitt-
lungen sprechen Anfragende häufig von »ihren« Daten 
bzw. mit der Gegenseite entspannt sich eine Diskus-
sion, wem die Daten rechtmäßig »gehören«. Jedoch 
sind diese Aussagen selten weder richtig noch aussa-
gekräftig, um den Kern des Konfliktes zu beschreiben. 
Denn hinter der gemeinhin verneinten Kategorie des 
Dateneigentums19 handelt es sich zumeist um einen 
Komplex aus Fragen zu Datennutzung, -zugang, -ver-
öffentlichung und/oder -archivierung sowie wer die 
Entscheidungsbefugnis über die einzelnen Schritte hat. 
Die Kategorie »Dateneigentum« ist deswegen so kont-
raproduktiv, weil sie impliziert, dass die Forschenden, 
die Daten erhoben haben, auch die ausschließliche Ent-
scheidungsbefugnis über die weiteren Schritte hätten. 
In den Erläuterungen zur Leitlinie 10 des DFG-Kodex 
ist diesbezüglich festgehalten, dass »[d]ie Nutzung […] 
insbesondere der Wissenschaftlerin und dem Wissen-
schaftler zu[steht], die/der sie erhebt«.20 Zudem kommt 
ihnen ein Mitspracherecht zu, ob Dritte Zugang zu den 
Daten bekommen. Dabei ist völlig verständlich, dass 
der Begriff »Dateneigentum« auch aus einem emotio-
nalen Impetus heraus genutzt wird, schließlich hat die 
betreffende Person Zeit, Arbeit und Gedanken in die 
Erhebung der Daten investiert. In einigen Fächern wie 
der Ethnologie ist die Bindung der individuellen For-
schenden an die von ihnen erhobenen Daten noch enger, 
weil sie von den Forschenden stark geprägt sind. Aber 
auch in den bestehenden Anerkennungsmechanismen 
des Wissenschaftssystems ist eine enge Bindung an die 
selbst erhobenen Daten verständlich und rational: so 
stellen sie die Grundlage für Erkenntnisse und Publika-
tionen dar und sind damit zentral für den Verbleib und 
Erfolg in der Wissenschaft. Konflikte um Datenzugang 
und Datennutzung bergen deswegen auch ein hohes Es-
kalationspotenzial. Gleichzeitig werden hier auch sys-
temimmanente Machtstrukturen sichtbar. So sind es oft 
Promovierende oder Nachwuchswissenschaftler*innen, 
denen der Zugang oder die Nutzung verwehrt bzw. ein-
geschränkt wird. Insbesondere wenn die Daten zu Qua-
lifikationsarbeiten gehören, kann die Verwehrung von 
Zugang oder Nutzung die wissenschaftliche Existenz 
bedrohen. Gleichzeitig befinden sich Promovierende oft  
in komplexen Abhängigkeiten, in denen ihre Betreu-

Open-Science-Praktiken, die Befolgung der FAIR-
Prinzipien,17 die Präregistrierung von Studien, korrektes 
Zitieren und die faire Zuweisung von Autorschaften. 
In ihrer Auswertung zeigen sie nicht nur die abgefragte 
Prävalenz der einzelnen Praktiken auf, sondern schlüs-
seln diese auch nach Fachgebieten auf. Auch die hier un-
tersuchten Datenpraktiken verdeutlichen abermals den 
unterschiedlichen Grad der Etablierung. Davon ausge-
hend sollte dementsprechend reflektiert werden, war-
um bestimmte Praktiken besser etabliert sind als andere 
und wie die gegenwärtige Umsetzung in den jeweiligen 
Fachgebieten ist, um mögliche Strategien zur Verbesse-
rung zu entwickeln. So könnte es sich bei den Gründen 
um eine nicht ausreichende oder den Anforderungen 
der Disziplinen nicht gerecht werdende Infrastruktur 
handeln oder aber um fehlende Anerkennung für Da-
tenarbeit. Die Kategorie der RRP ist zudem hilfreich, 
um über die Verbindung von FDM und GWP nachzu-
denken. Es rückt in den Fokus, dass viele FDM-Prak-
tiken eben auch zentral der wissenschaftlichen Integri-
tät dienen. Dieser Aspekt sollte in der Vermittlung von 
FDM größere Aufmerksamkeit bekommen. Es kann 
zusätzlich als Begründung dienen, wenn es um die Be-
reitstellung von Geldern für benötigte Infrastruktur und 
Personal geht, ebenso wie um die Abgeltung von Leis-
tungen im Zusammenhang mit Datenpraktiken. So wäre 
es von entschiedener Wichtigkeit, dass zentrale Daten-
arbeit zur Aufbereitung und Bereitstellung von Daten 
abgegolten wird, beispielsweise über Datenautorschaf-
ten, über die Aufschlüsselung von Beiträgen zur Publi-
kation wie von CRediT (Contributor Roles Taxonomy) 
vorgeschlagen bzw. von Beiträgen zu Datensets wie es 
z. B. im LAUDATIO Repositorium möglich ist. Dies 
würde FDM-Praktiken als Teil der wissenschaftlichen 
Forschung sichtbarer machen und damit auch zu ihrer 
Etablierung im Wissenschaftssystem beitragen. Im Um-
kehrschluss können FDM-Praktiken, eben insbeson- 
dere, weil sie Daten zugänglich und verständlich ma-
chen, zur Prävention von QRP führen.

GWP-Konflikte

Ein weiteres Thema mit großer Relevanz für die 
wissenschaftliche Integrität sind GWP-Konflikte, die 
zwischen Forschenden entstehen. Abseits von »klassi-
schem« Fehlverhalten und QRPs handelt es sich dabei 
im Bereich von Forschungsdaten häufig18 um Konflikte, 
die den Zugang bzw. die Nutzung von Daten oder die 
»Datenmitnahme« betreffen. Hinzu kommen Konstel-
lationen, in denen beispielsweise der Zugang zu Daten 
nur »im Tausch« gegen eine Autorschaft gewährleistet 
wird. Auch von Konflikten, die nicht abgesprochene 
Datennutzung und/oder -publikation oder nicht abge-
goltene Datennutzung und/oder -publikation betreffen, 
wird immer wieder berichtet. All diese Konflikte wer-
den unter anderem verschärft durch bestehende Macht
asymmetrien im Wissenschaftssystem sowie durch 
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dend dazu beitragen, die gute wissenschaftliche Praxis 
zu stärken. Sie nimmt Projektleitungen in die Pflicht, 
GWP-konforme Festlegungen zu treffen, und nimmt 
damit auch den Promovierenden die Verantwortung ab, 
dieses Thema selbst auf die Agenda zu bringen. Mehr 
noch trägt die Normalisierung dazu bei, dass das Treffen 
von Absprachen in diesem Bereich nicht als Zeichen von 
Misstrauen gewertet wird (eine Begründung, warum an-
fänglich keine schriftlichen Absprachen getroffen wur-
den, ist häufig, dass man die gute Arbeitsatmosphäre im 
Team damit nicht belasten wollte), sondern als Teil des 
regulären Projektablaufes. 

Denn schriftliche Regelungen bezüglich Datenzu
gang und -nutzung sind insbesondere dann wichtig, 
wenn ein Projekt nicht wie geplant abläuft: Forschende 
zwischendurch die Arbeitsgruppe wechseln, Promovie-
rende abbrechen oder zu einer neuen Betreuung gehen 
(müssen), zentrale Mitarbeitende das Projekt (oder gar 
die Wissenschaft) während der Laufzeit verlassen oder 
sich Kooperationspartner*innen trennen. Aus der Bera-
tungspraxis beim OfdW zeigt sich, dass Datenfragen 
sich oft erst dann stellen, wenn der Konfliktfall bereits 
eingetreten ist. Kommen dann noch Kommunikations-
probleme, persönliche Konflikte oder problematisches 
Verhalten, wie Mobbing oder Diskriminierung, dazu, 
wird es schwer, einen Fall für alle Seiten fair aufzulö-
sen. Wichtig ist dabei, wie bereits erwähnt, besonders 
auch der Schutz von Nachwuchswissenschaftler*innen, 
die durch Mehrfachabhängigkeiten gebunden sind und 
gleichzeitig die Daten für die eigenen Qualifikations-
arbeiten benötigen. Der Schutz des wissenschaftlichen 
Nachwuchses unter Berücksichtigung der Macht- und 
Abhängigkeitsverhältnisse ist in Leitlinie 4 des DFG- 
Kodex verankert und damit essentieller Bestandteil der  
GWP. Etwas schwieriger gelagert ist es, wenn Studie-
rende für ihre Bachelor- oder Masterarbeiten (unter 
Anleitung) Daten erheben und auswerten, danach die 
Institution verlassen und einige Zeit später die von  
ihnen erhobenen Daten in den Publikationen ihrer Be- 
treuungspersonen wiederfinden, ohne dass sie nament
lich genannt werden. Obgleich es keinen klaren GWP- 
Verstoß darstellen muss, fühlen sich betroffene Absol
vent*innen häufig übergangen. Klare Absprachen, was 
mit den erhobenen Daten nach Abschluss passiert, kön-
nen hier Abhilfe schaffen. Dies spricht auch dafür, be-
sonders in datenintensiven Disziplinen, FDM bereits in 
das Studium zu integrieren. Dies hätte auch zur Folge, 
dass angehende Promovierende bereits mit der Thema-
tik vertraut sind. Denkbar wäre, dass FDM und GWP 
gekoppelt obligatorischer Bestandteil der Lehre werden. 
Nicht nur unter dem Aspekt, Studierende mit den Re-
geln der guten wissenschaftlichen Praxis sowie FDM-
Praktiken vertraut zu machen, sondern damit auch ihre 
eigene agency im wissenschaftlichen Feld gestärkt wird.

Die angesprochenen Machtasymmetrien treten jedoch 
nicht nur zwischen unterschiedlichen wissenschaftlichen 

ungsperson meist auch die wissenschaftliche Qualifika
tionsarbeit am Ende bewertet und möglicherweise auch 
die bzw. der Vorgesetzte ist. In solchen Situationen las-
sen sich Promovierende von Ombudspersonen zwar 
häufig beraten, scheuen aber aus Angst vor Konsequen-
zen in die Vermittlung zu gehen. In einer Umfrage, die 
im Rahmen des Projekts »Dialogforen zur Stärkung der 
Kultur wissenschaftlicher Integrität« im Herbst 2022 
unter Ombudspersonen in Deutschland durchgeführt 
wurde, zeigte sich, dass bei Ombudspersonen einge-
hende Konflikte um Datennutzung in Verbindung mit 
daraus resultierenden Autorschaften am häufigsten im 
Betreuungskontext auftreten. Hier wird das präventive 
Potenzial von FDM-Praktiken in mehrfacher Hinsicht 
deutlich.

Da FDM-Praktiken die Aufmerksamkeit auf die For-
schungsdaten entlang des Forschungsdatenlebenszyklus  
lenken, regen sie dadurch auch zur Beschäftigung mit 
dieser Thematik an. Diese Auseinandersetzung mit den 
Daten (und einzelnen Fragen, beispielsweise wie die-
se archiviert und zugänglich gemacht werden) trifft im 
Kern grundlegende Probleme, die später im ungüns-
tigsten Fall zu Konflikten führen können. Ist in einem 
Forschungsprojekt der Umgang mit Forschungsdaten 
geklärt, ist die Chance groß, dass Zuständigkeiten und 
Zugangs- und Nutzungsrechte ebenfalls geklärt sind. 
Aus Sicht der guten wissenschaftlichen Praxis wäre es 
daher empfehlenswert, wenn bei der initialen Planung 
des Forschungsvorhabens nicht nur Verantwortlich-
keiten und Zuständigkeiten für die einzelnen Daten-
Workflows festgehalten werden, sondern dezidiert auch 
Angaben zu Zugangs- und Nutzungsrechten für betei-
ligte Forschende während und nach der Projektlaufzeit. 
Auch ein Datenmanagementplan kann ein Werkzeug 
sein, solche Informationen schriftlich zu verankern. Sol-
che schriftlichen Festlegungen vermeiden zwar nicht das 
Entstehen jeglicher Konflikte, und sie können auch kei-
ne Machtasymmetrien aushebeln, sie schaffen aber klare 
Verhältnisse und können im Konfliktfall dafür sorgen, 
dass einfacher zwischen den Konfliktparteien vermittelt 
werden kann. Besonders für Promovierende und Nach
wuchswissenschaftler*innen ist es wichtig, ihre Rechte 
in Bezug auf die von ihnen erhobenen Daten von Pro-
jektbeginn an zu kennen. So können sie schneller erken-
nen, wenn der projektinterne Umgang mit Daten nicht 
den Vorgaben entspricht. Auch können sie sich auf die 
schriftlichen Vereinbarungen berufen, sollte es zu Un-
stimmigkeiten, z. B. auch bei Änderungen im Projektab-
lauf bzw. Projektteam, kommen. Aus den Erfahrungen 
des OfdW liegen in den seltensten Fällen schriftliche 
Vereinbarungen vor, und es wurden – wenn das Thema 
überhaupt dezidiert im Vorfeld adressiert wurde – le-
diglich mündliche Absprachen getroffen, die im Kon-
fliktfall schwer zu verifizieren sind. FDM kann hier 
einen Rahmen bieten, in dem diese Fragen im Vorfeld 
adressiert werden. Diese Normalisierung kann entschei-
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vorbeugen bzw. helfen, in entstandenen Konflikten bes-
ser zu vermitteln. Regeln der guten wissenschaftlichen 
Praxis können bei der Etablierung von FDM behilflich 
sein und zudem zur Verbesserung von Datenpraktiken 
beitragen und so persistente Probleme in der Wissen-
schaft adressieren. Neben konkreten Praktiken im Um-
gang mit Daten bietet FDM auch eine andere Heran-
gehensweise an wissenschaftliche Forschungsarbeit. Es 
lenkt den Blick auf Tätigkeiten, die die Wissenschaft ro-
buster und kooperativer machen, und hinterfragt damit 
auch bestehende Maximen, zum Beispiel, welche Tätig-
keiten und Forschungsprodukte Anerkennung erhalten. 
Die Ausrichtung darauf, Daten für andere Forschende 
nachnutzbar zu machen, kann als Antithese zum kom-
petitiven Data Withholding gesehen werden. Dies zeigt 
eben auch, dass zur Etablierung von FDM (und damit 
einhergehend zur Stärkung von wissenschaftlicher Inte-
grität) ein Umdenken und Ändern der Strukturen nötig 
ist. Dazu gehört natürlich auch an erster Stelle die Be-
reitstellung von Mitteln für Infrastrukturen und Per-
sonal, dies gilt sowohl für FDM als auch für die GWP. 
Werden Tätigkeiten aus beiden Bereichen bestehenden 
Mitarbeitenden zusätzlich auferlegt, sorgt dies eher für 
Frust, und es läuft auch der Idee zuwider, diesen Prakti-
ken mehr Anerkennung zu verschaffen. Hinzu kommt, 
dass wissenschaftsunterstützendes Personal, das dauer-
haft in Datenzentren und Ombudsstellen angestellt ist, 
dafür sorgt, dass institutionelles Wissen bestehen bleibt 
und weiter ausgebaut wird. Dies ist für eine Profes
sionalisierung in beiden Bereichen unabdingbar. Doch 
auch die wissenschaftliche Kultur der Anerkennung 
muss sich ändern. Datenpraktiken sollten sichtbar und 
in einer Weise abgegolten werden, dass den durchfüh-
renden Wissenschaftler*innen damit im wissenschaftli-
chen Wettbewerb Nutzen entsteht. Simpel formuliert: 
Wenn wir ein bestimmtes Verhalten haben wollen, müs-
sen wir es dementsprechend abgelten.24 Ähnlich verhält 
es sich mit der GWP: Solange der Einsatz von QRPs 
den betreffenden Forschenden Vorteile bringt, wird es 
schwierig sein, diese großflächig einzudämmen. Wenn 
hingegen die sogenannten responsible research practices  
als Leistungen abgegolten werden, lohnt es sich für 
Forschende nicht, nur aus intrinsischer Motivation das 
Richtige zu tun, sondern bringt ihnen konkrete Vorteile 
im wissenschaftlichen Wettbewerb. Im Zusammenhang 
mit wissenschaftlicher Integrität wird oft über das Ethos 
der Wissenschaft und der Forschenden gesprochen. So-
lange aber systemische Strukturen und Inzentive beste-
hen, die integres Verhalten erschweren, behindern oder 
gar bestrafen, kann nicht nur an Forschende als Indivi-
duen appelliert werden, sondern es muss sich strukturell 
etwas ändern. FDM weiter zu etablieren, stärkt gleich-
zeitig die wissenschaftliche Integrität; eine Investition, 
die sich doppelt lohnt.25

Statusgruppen auf, sondern auch zwischen Forschenden 
verschiedener Institutionen bzw. Länder sowie zwischen 
Forschenden und ihren Forschungsteilnehmer*innen. 
Leitlinie 10 des DFG-Kodex geht auf ethische Rahmen-
bedingungen ein und mahnt eine »Beurteilung der jewei-
ligen ethischen Aspekte« an. Bettet man die Leitlinie 10 
in internationale forschungsethische Debatten ein, las-
sen sich konkrete Desiderate in Bezug auf Forschungs-
daten ableiten. So bekommen Aspekte der Fairness und 
der Gleichberechtigung als Teile der guten wissenschaft-
lichen Praxis in den letzten Jahren zunehmend Gewicht. 
Zuletzt wurden im Cape Town Statement on Fostering 
Research Integrity Through the Promotion of Fairness, 
Equity, and Diversity Leitprinzipien und Guidelines 
zur Umsetzung zusammengestellt. Explizit wird dort 
auf (Daten-)Praktiken eingegangen, die Forschende aus 
Ländern des Globalen Südens benachteiligen.21 Sie sei-
en häufig für Datenakquise und -auswertung zuständig, 
bekommen aber weitaus seltener Autorschaften auf den  
daraus resultierenden Publikationen. Ähnliches gilt für  
das (offene) Teilen von Daten, von dem Forschende aus 
dem Globalen Norden weitaus mehr profitieren. Beson-
dere ethische Ansprüche in Bezug auf den Umgang mit 
Daten stellen auch Forschungsprojekte mit Teilneh- 
mer*innen aus vulnerablen oder diskriminierten Grup-
pen dar. Aspekte der Nutzung, Anonymisierung, Ar
chivierung und das Teilen der Daten müssen hier mit 
Sorgfalt und unter Einbeziehung der Rechte und des 
Schutzes der Teilnehmer*innen abgewogen werden.22 
Dabei sollte nicht nur die Minimierung potenzieller Ge-
fährdungen betrachtet werden, sondern im Gegenzug 
auch Möglichkeiten der Teilhabe und Mitbestimmung. 
FDM bietet die Chance, die Aufmerksamkeit entlang 
des Forschungsdatenlebenszyklus auf die einzelnen Da-
tenprozesse zu lenken, und damit zusätzlich Raum für 
ethische Betrachtungen zu machen. Auch ließen sich 
ethische Überlegungen leichter in etablierte Abläufe in-
tegrieren: Wenn beispielsweise Zuständigkeiten für das  
Datenteilen diskutiert werden, könnten dabei auch ethi-
sche Bedenken zur Sprache kommen. Bei Kollaborati-
onsprojekten mit Forschenden aus unterschiedlichen 
Einrichtungen, insbesondere wenn Forschende aus dem 
Globalen Süden und Norden zusammenarbeiten, sollte 
darauf geachtet werden, dass Beteiligte aus allen Ein-
richtungen an Entscheidungsprozessen beteiligt sind. Im 
Idealfall gilt das auch für Studienteilnehmer*innen, so 
wie dies beispielsweise die CARE-Prinzipien vorschla-
gen.23 Werden ethische Prinzipien fest in Forschungsda-
tenmanagementpraktiken verankert, wird sichergestellt, 
dass Daten zukünftig FAIR und fair sind.

Fazit und Ausblick

Forschungsdatenmanagement und gute wissenschaft-
liche Praxis sollten zusammengedacht werden. FDM-
Praktiken können zur Sicherstellung wissenschaftlicher 
Integrität beitragen sowie in gewisser Weise Konflikten 
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